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10. Grabstätten vernachlässigt (§ 24),

11. die Leichenhalle entgegen § 25 Abs. 1 und Abs. 3 Satz 2
betritt.

(2) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis zu 5.000,-
DM geahndet werden. Das Gesetz über Ordnungswidrigkeiten vom
09.02.1987 (BGBl. I S. 602) in der jeweils geltenden Fassung fin
det Anwendung.

§ 29

Gebühren 

Für die Benutzung des Friedhofes und seiner Einrichtungen sind 
Gebühren nach der jeweils geltenden Friedhofsgebührensatzung zu 
entrichten. 

§ 30

Inkrafttreten 

(1) Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer öffentlichen Bekanntma
chung in Kraft.

(2) Gleichzeitig tritt die Friedhofssatzung vom 28.09.1995 außer
Kraft.

Elzweiler, den 27. Januar 1999

gez. Marliese Tratz

Ortsbürgermeisterin










